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Anfrage von Lothar Mark an Bundesministerin Ulla Schmidt :  
 
 

Mannheim, 18.06.2008 
GKV-OrgWG 
 
Sehr verehrte Frau Ministerin, 
 
mit dem „Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen in der gesetzlichen 
Krankenversicherung“ (GKV-OrgWG) soll u.a. geregelt werden, welchen Anteil die Krankenkassen 
zukünftig aus dem Gesundheitsfonds zur Deckung der Verwaltungskosten erhalten. Dieser wird 
neben den morbiditätsorientierten Zuschlägen für die Leistungsausgaben ausgewiesen und orientiert 
sich an bundesweiten Durchschnittswerten. 
 
Ein Referentenentwurf des GKV-OrgWG sieht vor, dass sich 70 Prozent des 
Verwaltungskostenzuschlags an der Versichertenstruktur einer Kasse und zu 30 Prozent an der Zahl 
der Versicherten orientieren sollen. Diese Maßgaben sind für die Kassen plausibel, werden so auch 
bei der Pflegeversicherung angewendet, entsprechen wissenschaftlichen Untersuchungen und sind 
von den Beteiligten als sachgerecht akzeptiert. 
 
Wie ich nun von unterschiedlichen Krankenkassen erfuhr, soll nach derzeitigen Zielrichtungen eine 
50/50 Verschlüsselung Anwendung finden. Nach Ansicht der Krankenkassen hätte dies fatale 
Folgen für die Betreuung der Versicherten vor Ort, da eine nachhaltige Leistungsbetreuung nicht 
ausreichend gesichert werden könnte.  
 
Sehr verehrte Frau Ministerin, auch ich teile die Auffassung der Krankenkassen. Wenn Patientinnen 
und Patienten in ihren Anliegen wohnortnah betreut und seitens der Kassen eine Leistungssteuerung 
und Fallmanagement betrieben wird, die der Qualität und der Wirtschaftlichkeit der medizinischen 
Versorgung gelten, verteilen sich solche Aufwände auf die einzelnen Krankenkassen sehr 
unterschiedlich. Deshalb ist es richtig, die Verwaltungskosten zu einem hohen Anteil analog der in 
den einzelnen Kassen abgebildeten Morbidität vorzusehen. 
 
Würde der Verteilungsmaßstab in eine umgekehrte Richtung verändert, käme es zu einer 
Fehlallokation der Mittel, was den versorgungspolitischen Auftrag der Krankenkassen 
beeinträchtigen und zu Beratungsdefiziten führen würde. Jede Veränderung des Referentenentwurfs 
zwingt zur Risikoselektion analog der PKV und einen Rückzug der Krankenkassen aus der Fläche. 
 
Ich möchte Sie daher sehr herzlich bitten, einen hochwertigen und wohnortnahen Service für die 
Versicherten nicht zu gefährden und am Verteilungsmaßstab 70/30 (Verwaltungskosten/ Zahl der 
Versicherten) festzuhalten. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mich über Ihre diesbezüglichen 
Vorhaben informierten.  
 
Über eine Stellungnahme aus Ihrem Hause danke ich Ihnen im Voraus. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Lothar Mark 

 


